
Öffentliche Bekanntmachung  

der in öffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse des Kreistages 
des Landkreises Altenburger Land  

 

 

Der Kreistag des Landkreises Altenburger Land hat in seiner 19. Sitzung am             
5. Oktober 2022 folgende Beschlüsse gefasst:  

 
Beschluss Nr. 106: 
Der Kreistag des Landkreises Altenburger Land bestellt  
 

Herrn Sven Schrade 
 

als Mitglied in den Aufsichtsrat der Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH. 

 

 
Beschluss Nr. 107: 
Der Kreistag des Landkreises Altenburger Land stimmt dem unter Gremienvorbehalt 
in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Altenburger Land GmbH am 
05.07.2022 gefassten Beschluss zu und beschließt zum Jahresabschluss der 
Klinikum Altenburger Land GmbH für das Geschäftsjahr 2021: 
 

1. den Jahresabschluss festzustellen, 
2. den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 497.556,69 Euro auf neue Rechnung 
vorzutragen, 
3. die Geschäftsführung zu entlasten, 
4. den Aufsichtsrat zu entlasten. 

 

 
Beschluss Nr. 108: 
Der Kreistag des Landkreises Altenburger Land stimmt dem unter Gremienvorbehalt 
in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Altenburger Land GmbH am 
05.07.2022 gefassten Beschluss zu und beschließt zum Jahresabschluss der 
Medizinische Versorgungszentren Altenburger Land GmbH für das Geschäftsjahr 
2021: 

 
1. Der Jahresabschluss 2021 wird festgestellt. 
2. Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 666.156,69 Euro wird auf neue 

Rechnung vorgetragen. 
3. Die Geschäftsführung wird entlastet. 



4. Der Aufsichtsrat der Klinikum Altenburger Land GmbH wird entlastet (§ 8 Abs. 
2 Buchstabe o) des Gesellschaftsvertrages der Klinikum Altenburger Land 
GmbH). 

 
 
 
Beschluss Nr. 109:  
Der Kreistag des Landkreises Altenburger Land stimmt dem unter Gremienvorbehalt 
in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Altenburger Land GmbH am 
05.07.2022 gefassten Beschluss zu und beschließt zum Jahresabschluss der 
Krankenhaus-Service-Gesellschaft Altenburger Land mbH für das Geschäftsjahr 
2021: 
 

1. Der Jahresabschluss 2021 wird festgestellt. 
2. Aus dem Jahresüberschuss i. H. v. 378,73 Euro zzgl. Gewinnvortrag i. H. v. 

265.476,28 Euro wird eine Ausschüttung an die Gesellschafter i. H. v. 
20.000,00 Euro vorgenommen, der Restbetrag i. H. v. 245.855,01 Euro wird 
auf neue Rechnung vorgetragen. 

3. Die Geschäftsführung wird entlastet. 
4. Der Aufsichtsrat der Klinikum Altenburger Land GmbH wird entlastet (§ 11 

Abs. 3 Buchstabe p) des Gesellschaftsvertrages der Klinikum Altenburger 
Land GmbH).  

 
 
 
Beschluss Nr. 110:  
Der Kreistag des Landkreises Altenburger Land stimmt dem unter Gremienvorbehalt 
in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Altenburger Land GmbH am 
05.07.2022 gefassten Beschluss zu und beschließt zum Jahresabschluss der 
Krankenpflegeschule Altenburg gGmbH für das Geschäftsjahr 2021: 
 

1. Der Jahresabschluss 2021 wird festgestellt. 
2. Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 8.025,01 Euro wird mit dem 

Gewinnvortrag verrechnet. Der verbleibende Gewinnvortrag in Höhe von 
54.972,76 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen. 

3. Die Geschäftsführung wird entlastet. 
4. Der Aufsichtsrat der Klinikum Altenburger Land GmbH wird entlastet (§ 8 Abs. 

2 Buchstabe o) des Gesellschaftsvertrages der Klinikum Altenburger Land 
GmbH). 

 
 

 

Beschluss Nr. 111: 
Der Kreistag des Landkreises Altenburger Land stimmt dem unter Gremienvorbehalt 
in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Altenburger Land GmbH am 
05.07.2022 gefassten Beschluss zu und beschließt zum Jahresabschluss der 
Gesellschaft für Rehabilitation, Therapie und Prävention Altenburger Land mbH für 
das Geschäftsjahr 2021: 
 



1. Der Jahresabschluss 2021 wird festgestellt. 
2. Der Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 288.309,48 Euro wird mit dem 

Gewinnvortrag verrechnet, der verbleibende Gewinnvortrag in Höhe von 
501.577,58 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.  

3. Die Geschäftsführung wird entlastet. 
4. Der Aufsichtsrat der Klinikum Altenburger Land GmbH wird entlastet (§ 8 Abs. 

2 Buchstabe o) des Gesellschaftsvertrages der Klinikum Altenburger Land 
GmbH). 

 

 
Beschluss Nr. 112: 
Der Kreistag des Landkreises Altenburger Land stimmt dem unter Gremienvorbehalt 
in der Gesellschafterversammlung der Schmöllner Heimbetriebsgesellschaft mbH am 
06.07.2022 gefassten Beschluss zum Jahresabschluss 2021 zu und beschließt:  
 

1. Der Jahresabschluss 2021 wird in der vorliegenden und von der Curacon 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft testierten Form festgestellt.  

2. Der in der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesene Jahresüberschuss 
beträgt 23.663,35 Euro.  

3. Der Betrag von 23.663,35 Euro wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet und 
auf neue Rechnung vorgetragen.  

4. Den Geschäftsführern Frau Gabriele Matzulla und Herrn Tino Knoblauch wird 
für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt. 

5. Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.   

 
 
 
Beschluss Nr. 113: 
Der Kreistag des Landkreises Altenburger Land stimmt den unter Gremienvorbehalt 
am 24.08.2022 durch die Gesellschafterversammlung der Theater Altenburg Gera 
gGmbH gefassten Beschlüssen wie folgt zu: 
 
1. Der Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2021 der Theater 

Altenburg Gera gGmbH wird mit einer Bilanzsumme in Höhe von 
16.669.728,40 Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von 0,00 Euro 
festgestellt.  

2. Die Betriebsmittelrücklage der Theater Altenburg Gera gGmbH in Höhe von 
4.251.090,21 Euro wurde am Jahresanfang aufgelöst und wird gem. § 62 Abs. 
1 Nr. 1 AO in Höhe von 4.251.090,21 wieder in die Betriebsmittelrücklage 
eingestellt. Die freien Rücklagen bleiben unverändert. 

3. Die Geschäftsführer der Theater Altenburg Gera gGmbH, Herr Volker Arnold 
und Herr Kay Kuntze, werden für das Geschäftsjahr 2021 entlastet. 

4. Die Mitglieder des Aufsichtsrates der Theater Altenburg Gera gGmbH werden 
für das Geschäftsjahr 2021 entlastet. 

 
 

 
 



 
 
Beschluss Nr. 114: 
Der Kreistag beschließt die in der Anlage 1 beigefügte Richtlinie zur Förderung des 
Sports des Landkreises Altenburger Land.   
 
 
 
Beschluss Nr. 115: 
Der Kreistag beschließt, für die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 des 
Dienstleistungsbetriebes Abfallwirtschaft/Kreisstraßenmeisterei des Landkreises 
Altenburger Land die 
 

Eureos GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Kramergasse 4 
01067 Dresden 

 
gemäß deren als Anlage 1 beigefügtem Angebot zu bestellen. 
 
 
 
Hinweis:  
Anlagen können im Landratsamt, Büro des Kreistages, Lindenaustraße 9, 04600 
Altenburg, oder auf der Homepage des Landkreises unter www.altenburgerland.de 
im Kreistagsinformationssystem eingesehen werden.  
 
 
 
 
Uwe Melzer 
Landrat 
 
 
 
 
 

http://www.altenburgerland.de/

